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Musterformulierung: Letzte Abmahnung 

Hat Ihr Mitarbeiter schon mehr als drei Abmahnungen wegen gleichartiger Pflichtverletzungen erhal-ten, müssen Sie ihn vor der Kündigung erneut abmahnen, und zwar besonders eindringlich mit der Kennzeichnung als „letzte Abmahnung“.


Sehr gehrte/r Frau/Herr ..., 

Wir sind jetzt endgültig nicht mehr bereit hinzunehmen, dass Sie … 

Dies ist unsere letzte Abmahnung. Bei der nächsten gleichartigen Pflichtverletzung werden wir Ihnen unweigerlich kündigen.

...							
(Ort, Datum)					
			
...							
(Unterschrift Arbeitgeber) 			
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